
Informationen zum Lage- und Höhenplan zum Bauantrag 

 

Was ist ein Lage- und Höhenplan zum Bauantrag? 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Bauantragsunterlagen ist der Lageplan zum Bauantrag gemäß der Verordnung über Bauvorlagen 

und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO M-V §7 Abs. 2.) 
 

Beim Lageplan handelt es sich um eine maßstäbliche Darstellung des geplanten Bauvorhabens. Er wird auf der Grundlage der 

Nachweise des Liegenschaftskatasters durch örtliche Vermessung erstellt. Durch den Lageplan erhält der Bauherr bei seinem 

Bauvorhaben Planungssicherheit. Er enthält die für die Beurteilung des Bauvorhabens im Genehmigungsverfahren notwendigen 

Angaben. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Lageplan zum Bauantrag unter bestimmten Voraussetzungen vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben. Gefordert wird der Lageplan insbesondere in folgenden Fällen: 
 

o Gebäude sollen näher als 0,5 m an der Grundstücksgrenze errichtet werden, 

o Gebäude sollen so errichtet werden, dass eine ihrer Abstandsflächen bis weniger als 0,5 m an die Grundstücksgrenze 

heranreicht und 

o die Flurstücksgrenzen nicht gemäß § 29 Abs. 1 GeoVermG M-V festgestellt wurden. 

 

 

Was ist Inhalt des Lage- und Höhenplans? 

 

 maßgebenden rechtmäßigen Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke 

 im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks mit den jeweiligen Eigentümerangaben 

 vorhandene baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und der benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, 

First- und Traufhöhen, Dachform und der Art der Außenwände und der Bedachung 

 Topographie des Baugrundstücks wie Einfriedungen, Flächen, Vegetation  

 vorhandene und bei Veränderung der Geländeoberfläche auch die geplante Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks 

und der Eckpunkte der geplanten baulichen Anlage mit Bezug auf das jeweilige Höhenbezugssystem 

 Leitungen Träger öffentlicher Belange (TöB), z.B. Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität, Wärme, Telekommunikation,  

 angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage 
 

 Festsetzungen eines Bebauungsplans über die überbaubare Grundstücksfläche, Baugrenzen, Baulinien 

 gepl. bauliche Anlagen im Grundriss unter Angabe der Außenmaße sowie zu den Flurstücksgrenzen, der Dachform mit First- 

und Traufhöhen, Dachneigung und Höhenlage Erdgeschossfußbodens 

 Angaben zur Abstandsflächen der vorhandenen und geplanten baulichen Anlagen mit deren Tiefe 

 Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und zu den 

Grundstücksgrenzen, die Abstandsflächen sowie in den Fällen  des § 6 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Landesbauordnung 

Mecklenburg-Vorpommern die Abstände der baulichen Anlagen auf den umgebenden Grundstücken zu ihren 

Grundstücksgrenzen 

 Berechnung Maß der baulichen Nutzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BauVorlVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
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Unterschrift des Bauherrn

Bauzeichnung sowie die richtige Darstellung 

Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen 

und eigener Aufnahmen vom 00.00.2021 hergestellt.

Leitungen und Bauwerken ist.

Bearbeiter: M. Bock

Auftr.-Nr.:   000-2021

Gemeinde : Muster

Bauvorhaben:

Bauherr:

Entwurfsverfasser:

Mustermann00277/17
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der Liegenschaftsgrenzen.

Karl Mustermann
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